
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1992/7/8 3Ob526/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.07.1992

Norm

ABGB §648

ZPO §226 IV

Rechtssatz

Das Rechtsschutzbedürfnis des Vermächtnismehmers bei einer Klage gegen die Verlassenschaft auf Aufgabe der zur

Einverleigung seines Eigentumsrechtes erforderlichen Erklärungen fehlt, wenn bereites das Eigentumsrecht eines

dritten Geschenknehmers einverleibt ist.

Entscheidungstexte

3 Ob 526/92
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